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Mögliche Ergänzungsleistungen zum Erlangen der Zertifizierung  
  

a) Praxisprojekte, die sich der Fort- und Weiterentwicklung von Methoden 
der Sozialen Gruppenarbeit oder der Eröffnung und Erweiterung von 
Praxisfeldern der Sozialen Gruppenarbeit widmen.  

b) Theorie - Arbeit, deren Gegenstand die Entwicklung und Formulierung von 
Thesen zur Sozialen Gruppenarbeit oder die kritische Würdigung des 
gegenwärtigen Groupwork-Diskurses ist.  

c) Erfolgreiche Teilnahme an einer gruppenmethodischen oder 
arbeitsfeldbezogenen Fortbildung, deren Inhalte und Methoden sich in der 
Gruppenarbeit anwenden lassen.  

Vorher erworbene Methodische Zusatzqualifikationen können im 
Ausnahmefall und nach Prüfung durch den Zertifizierungsausschuss anerkannt 
werden.  

 

Praxisprojekt 

Folgende Bedingungen müssen anerkennungsfähige Praxisprojekte erfüllen: 

• Schriftlich erarbeitete Projektskizze von max. 3 Seiten und 
Anerkennung des Projektes durch den Zertifizierungsausschuss. Das 
Projekt kann auch im bisherigen beruflichen Arbeitsfeld des 
Kandidaten/der Kandidatin liegen.  

• Kontrakt mit einem/r bei der IASWG akkreditierten Supervisor/in und 
Durchführung der begleitenden Supervision. Die begleitende 
Supervision sollte 1/4 der Gesamtstundenzahl des Projektes, 
abzüglich der für die Projektskizze und die schriftliche 
Projektreflexion anerkannten 16 Unterrichtsstunden, nicht 
überschreiten.  

• Nach Abschluss des Projektes schriftliche Reflektion der Arbeit im 
Projekt im Umfang von max. 5 Seiten  

• Anerkannt werden die tatsächlich geleisteten Stunden. Für 
Projektskizze und schriftliche Reflexion werden gesamt 12 Stunden/ 
16 Unterrichtsstunden anerkannt.  

• Der/die begleitende Supervisor/in entscheidet nach Abschluss über 
die Akzeptanz und durch Vorschlag an den Zertifizierungsausschuss 
über die Freigabe zur Zertifizierung.  
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Theorie- Arbeit 

Folgende Bedingungen muss eine anerkennungsfähige Theorie-Arbeit 
erfüllen: 

• Das Thema wurde durch den Zertifizierungsausschuss freigegeben. 
Der Antrag hierzu ist mit Thema und Gliederung beim Ausschuss 
einzureichen.  

• Der Zertifizierungsausschuss beauftragt aus dem Kreis der 
zertifizierten Groupworker und Groupworkerinnen einen Mentor/eine 
Mentorin, der/die bei Bedarf die Entwicklung der Arbeit begleitet und 
zur Fachdiskussion zur Verfügung steht.  

• Die Arbeit umfasst mindestens 12 Seiten und sollte 30 Seiten nicht 
überschreiten.  

• Akzeptanz der schriftlichen Arbeit durch den Mentor/die Mentorin. 
• Qualifizierter Akzeptanzvermerk des Mentors/der Mentorin an den 

Zertifizierungsausschuss. 
• Präsentation der Theorie-Arbeit in der Fachöffentlichkeit, z. B. 

Jahrestagung, Publikationen, Periodika etc.  
• Anerkannt werden, wenn die o. g. Bedingungen erfüllt sind, 60 

Stunden/80 Unterrichtsstunden. 

 

Fortbildung (gruppenmethodisch oder arbeitsfeldbezogen) 

Folgende Bedingungen müssen anerkennungsfähige Fortbildungen erfüllen: 

• Die Anerkennung der Fortbildung sollte vor Beginn der Fortbildung 
durch den Zertifizierungsauschuss erfolgen. 

• Die Fortbildung muss eine erkennbare Einheit haben. Das einzelne 
Modul muss mindestens 16 Unterrichtsstunden erfüllen.  

• Die erfolgreiche Teilnahme an der Fortbildung ist durch ein 
qualifiziertes Testat des Trägers der Fortbildung nachzuweisen. 

• Es werden die tatsächlich geleisteten Fortbildungsstunden 
anerkannt.  
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